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Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V. mit Schätzungen
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PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen

Sofern auf einem Zahlungsverkehrskonto mit der Kontoart „Kollektivkonto“ über die Funktion "manueller Beleg (Schnellerfassung & 

Forderung/Verbindlichkeit)", die Anwendung "Kontobewegung bearbeiten", die Anwendung "Mehrfachänderung bearbeiten" oder die 

Anwendung "Zuordnung Mandat" eine Kontobewegung mit der Zahlart „LSV“ erfasst wird, wird keine SZ-Befreiung mit dem Grund 

"Lastschriftgenehmigung" angelegt.

Die Erzeugung der Verspätungzuschlags-, Mahn- und Vollstreckungsbefreiung erfolgt wie bisher.

Das Softwareverhalten wurde auch für die Aktionssteuerung angepasst.
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PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen

Kollektivkonto:

Der SZ-Befreiungsgrund wurde nicht hinterlegt
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Einzelkonto:

Der SZ-Befreiungsgrund wurde hinterlegt

PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen
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Aktionssteuerung: Kollektivkonto -> offene Forderung ohne Befreiung und ohne zugeordnetes Mandat

PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen
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Aktionssteuerung: Kollektivkonto -> offene Forderung -> Mandat wurde zugeordnet und Befreiungen wurden bis auf SZ-Befreiung gesetzt

PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen
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Aktionssteuerung: Einzelkonto -> offene Forderung -> Mandat wurde zugeordnet und alle Befreiungen wurden gesetzt

PK-657683 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Kontobewegung mit Zahlart LSV ohne SZ-Befreiungen
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1. Es ist möglich einen Säumniszuschlag über den Dienst „erstelleForderung“ mit folgenden Kriterien anzulegen:

➢ Belegart = Säumniszuschlag oder Säumniszuschlag GSV

➢ Zahlart = Lastschrift

➢ SEPA -Vorankündigung erforderlich = true

➢ Ausführungstag = leer

➢ SEPA-Vorankündigung ausgelöst = false

➢ Mandat = wird übergeben

2. Bei Anlage einer Kontobewegung mit der Zahlart "Lastschrift" auf einem ZV-Konto mit der Kontoart = "Kollektivkonto" über den 

Dienst erstelleForderung wird keine SZ-Befreiung mit dem Grund "Lastschriftgenehmigung" angelegt. Die Erzeugung einer 

Verspätungzuschlags-,  Mahn- und Vollstreckungsbefreiung erfolgt wie bisher.

PK-687180 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Dienst "erstelleForderung“
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Bei Anlage einer Kontobewegung mit der Zahlart "Lastschrift" auf einem ZV-Konto mit der Kontoart = "Kollektivkonto" über den Dienst 

erstelleForderung wird keine SZ-Befreiung mit dem Grund "Lastschriftgenehmigung" angelegt. Die Erzeugung einer 

Verspätungzuschlags-,  Mahn- und Vollstreckungsbefreiung erfolgt wie bisher.

Für ein Kollektivkonto wird ein „Beitragsnachweis 

angelegt“

PK-687180 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Dienst "erstelleForderung“
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Für ein Kollektivkonto wird ein „Beitragsnachweis angelegt“ – es wird keine SZ-Befreiung gesetzt

PK-687180 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Dienst "erstelleForderung“
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1. Es besteht die Möglichkeiten (über Dienst, Service, Methode) Forderungen mit Zahlart Lastschrift nach Liste A teil- oder voll 

abzusetzen, in dem die Zahlart vor dem Absetzen auf "Überw. Kunde" geändert wird (Mandat, Ausführungstag, SEPA-

Vorankündigung erforderlich, SEPA-Vorankündigung ausgelöst werden dabei an der Forderung entfernt).  In diesem Kontext werden 

die vorhandenen Befreiungen mit Grund "Lastschriftgenehmigung" entfernt. In Abstimmung mit dem Team Forderung kann ggf. eine 

Liste von Forderungen abgesetzt werden.

2. Über den Batch "Absetzen auf Listekonto A/B/C" und über die AS-Aktivität "absetzenListeABC" kann generell eine Forderung mit 

Zahlart Lastschrift nach Liste A, B, C abgesetzt werden. In diesem Kontext wird die Zahlart auf "Überw. Kunde" für die Forderung auf 

dem Partner-ZV-Konto geändert (Mandat, Ausführungstag, SEPA-Vorankündigung erforderlich, SEPA-Vorankündigung ausgelöst 

sowie die Befreiungen mit dem Grund "Lastschriftgenehmigung" werden dabei an der Forderung entfernt).

Es wird eine konfigurierbare Meldung (Schweregrad Default: Hinweise) ausgegeben, so dass ersichtlich ist, für welche Forderung die 

Zahlart geändert wurde/werden sollte. Wird die Meldung auf den Schweregrad Fehler geändert, erfolgt keine Absetzung der 

Forderung und die Zahlart wird nicht geändert sowie die Befreiungen nicht gelöscht.

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Neue Fehlermeldung ZVK1670:

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Forderung mit Zahlweg = Lastschrift:

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Forderung mit Zahlweg = Lastschrift => Aktonssteuerunng – Prozess ist erfolgreich durchgelaufen:

            

#

 Forderung ist abgesetzt

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Forderung mit Zahlweg = Lastschrift => Aktonssteuerunng – Prozess ist erfolgreich durchgelaufen:

Zahlweg ist angepasst

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Forderung mit Zahlweg = Lastschrift => Aktonssteuerunng – Prozess ist erfolgreich durchgelaufen:

Befreiungen sind entfernt

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Batchprotokoll / Hinweis: es wird wimmer der ZVK1670 ausgegeben. Wenn dieser als Hinweis geschlüsselt ist = nur zur Info

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV



2115.10.2025 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

An der Absetzung über den Dialog hat sich nichts geändert. Hier erscheint weiterhin der Fehler ZVK1145, wenn eine Forderung ein 

Lastschriftkennzeichen hat.

PK-677302 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - 

Absetzungen nach Liste entfernt Zahlart LSV
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Soll eine Forderung mit der Zahlart "Lastschrift" auf Liste über den Dialog "Listekonten bearbeiten" abgesetzt werden, wird die 

Meldung ZVK1145 ausgegeben.

Der Schweregrad der Meldung ZVK1145 kann geändert werden (wird als Fehler ausgeliefert)

Wird die Meldung ZVK1145 ausgegeben und der Schweregrad der Meldung ist als Fehler konfiguriert, erfolgt keine Absetzung der 

Forderung (bei kumulierter Absetzung: der Forderungen)

Wird die Meldung ZVK1145 ausgegeben und der Schweregrad der Meldung ist als Hinweis konfiguriert, erfolgt bei

„Schließen"

keine Absetzung der Forderung (bei kumulierter Absetzung: der Forderungen).

"Weiter"

Die Zahlart wird auf "Überw. Kunde" für die Forderung auf dem Partner-ZV-Konto geändert und folgende Informationen entfernt:

➢ Mandat

➢ Ausführungstag,

➢ SEPA-Vorankündigung erforderlich,

➢ SEPA-Vorankündigung ausgelöst

➢ Befreiungen mit dem Grund "Lastschriftgenehmigung"

➢ Absetzung der Forderung

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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Der Schweregrad der Meldung ZVK1145 kann geändert werden (wird als Fehler ausgeliefert)

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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Wird die Meldung ZVK1145 ausgegeben und der Schweregrad der Meldung ist als Fehler konfiguriert, erfolgt keine Absetzung der 

Forderung (bei kumulierter Absetzung: der Forderungen)

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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„Schließen" = keine Absetzung der Forderung (bei kumulierter Absetzung: der Forderungen)

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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"Weiter" = Die Zahlart wird auf "Überw. Kunde" für die Forderung auf dem Partner-ZV-Konto geändert und folgende Informationen 

entfernt: Mandat, Ausführungstag, SEPA-Vorankündigung erforderlich, SEPA-Vorankündigung ausgelöst, Befreiungen mit dem Grund 

"Lastschriftgenehmigung„, Absetzung der Forderung

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV



2715.10.2025 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

"Weiter" = Die Zahlart wird auf "Überw. Kunde" für die Forderung auf dem Partner-ZV-Konto geändert und folgende Informationen 

entfernt: Mandat, Ausführungstag, SEPA-Vorankündigung erforderlich, SEPA-Vorankündigung ausgelöst, Befreiungen mit dem Grund 

"Lastschriftgenehmigung„, Absetzung der Forderung

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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"Weiter" = Die Zahlart wird auf "Überw. Kunde" für die Forderung auf dem Partner-ZV-Konto geändert und folgende Informationen 

entfernt: Mandat, Ausführungstag, SEPA-Vorankündigung erforderlich, SEPA-Vorankündigung ausgelöst, Befreiungen mit dem Grund 

"Lastschriftgenehmigung„, Absetzung der Forderung

PK-699589 – Anpassung der SZ-Berechnung bei LSV i.V.m. Schätzungen - Ford. 

bearbeiten - Listekonten bearbeiten - Absetzungen Forderung nach Liste mit Zahlart LSV
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Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch 

nach SGB XIV
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Der Dienst „erstelle Referenznummer“ ist angepasst, sodass „Referenznummer“ mit folgender Syntax für ELW angelegt werden können:

➢ Typ der Referenznummer (2 Stellen): konstant '47‘

➢ Trenner : x

➢ ELB-Nummer (max. 20-stellig variabel alphanumerisch): die übergebene ELB-Nummer

➢ Trenner: x

➢ Abrechnungsnummer (3-stellig fix numerisch): die übergebene Abrechnungsnummer   
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Im Dialog "Referenznummer verfolgen" kann nach den Referenznummerntypen gesucht werden:

➢ 47 => Erstattungsanspruch SGB XIV

➢ Die Berechtigung zum Aufruf des Partners (VIP-Kennzeichen) wird geprüft und die Kontoinhaberinformation ausgesternt, sofern keine

Berechtigung zum Anzeigen des Partners besteht.

➢ keine Berechtigung = Button Anzeigen beim markieren des Datensatzes disabled. (analog Referenznummerntyp 46x Ersatzanspruch).
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Geldeingänge können anhand der Referenznummer über die Kontoauszugsverarbeitung korrekt zugeordnet werden.

➢ Beispiel: Offene Forderung mit der Ref- Nr: 47xSER25000011x002
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Geldeingänge können anhand der Referenznummer über die Kontoauszugsverarbeitung korrekt zugeordnet werden.

➢ Beispiel: Offene Forderung mit der Ref- Nr: 47xSER25000011x002

Zuordnung erfolgt über die Kontoauszugsverarbeitung:
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Geldeingänge auf einem Klärungskonto können anhand der Referenznummer im Dialog "Geldfluss bearbeiten" einer Referenznummer 

zugeordnet werden.

Geldeingang auf Klärungskonto:
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Geldeingänge auf einem Klärungskonto können anhand der Referenznummer im Dialog "Geldfluss bearbeiten" einer Referenznummer 

zugeordnet werden.

Zuordnung zum neuen ReferenzNummerTyp:
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PK-699240 – Neuer ReferenzNummerTyp für Erstattungsanspruch SGB XIV

Geldeingänge auf einem Klärungskonto können anhand der Referenznummer im Dialog "Geldfluss bearbeiten" einer Referenznummer 

zugeordnet werden.

Zuordnung ist erfolgt:
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SEPA 3.9 
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SEPA 3.9

SEPA in der Version 3.9 unterstützt folgende Schema-Versionen:

➢ Überweisung: pain.001.001.09_GBIC_5

➢ Echtzeitüberweisung: pain.001.001.09_GBIC_5

➢ Auslandsüberweisung: pain.001.001.09_AXZ_GBIC_5

➢ Euro-Eilüberweisung: pain.001.001.09_CCU_GBIC_5

➢ Lastschrift: pain.008.001.08_GBIC_5
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PK-692116 – SEPA 3.9

Sofern der Ausführungstag des Zahlungsauftrages >= des konfigurierten Datums des fachlichen Parameters "SEPA3_9_Ab" und

das Datum "SEPA3_9_Ab" größer des Datums des fachlichen Parameters "SEPA3_8_ab" und das Kennzeichen "SEPA3_3_Aktiv" ist false,

dann verwende für die Erstellung/Validierung des Zahlungsauftrages die Version pain.001.001.09_GBIC_5.xsd.
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PK-692117, PK- 692118, PK-692119 und PK-692120  – SEPA 3.9
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PK-692121 – SEPA 3.9
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MOA GSV – Rechtskreistrennung +

neue Konten für Beiträge aus der Zahlung von PUG  
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Zum 01.01.2026 fällt die Rechtskreistrennung in der MOA GSV weg. Daher sind die bestehenden Rechtskreise Ost und West aufzulösen und 

in eine gemeinsame MOA zu überführen.

Die MOA-Art MOA GSV erhält nach dem StichtagRechtskreisWegfall analog der MOASO den BITMARCK internen technischen Rechtskreis 

West/Ost.

Um weiterhin eine klare Datentrennung zwischen der MOA GSV und der MOA SO zu gewährleisten, übernimmt die MOA-Art in der Zukunft 

eine tragende Rolle.

Für die Umsetzung wird den Kunden eine Anwendungshilfe zur Verfügung gestellt.

Der Rechtskreis West/Ost wird für alle Kunden einheitlich eingeführt, d.h. auch für die Kunden, deren Kasse sich nur auf einen Rechtskreis 

erstreckt.

Bei der Datenübermittlung der MOA GSV wird nicht der Rechtskreis West/Ost weitergeleitet, vielmehr wird der Rechtskreis der Hauptkasse 

aus den Kassengrundeinstellungen verwendet.

PK-691052 – Aufhebung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV
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Im 21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Parameter bearbeiten – Monatsabrechnung“ befindet sich der Parameter 

StichtagRechtskreisWegfall (Defaultwert: 01.01.2026). 

Mit Erreichen des dort hinterlegten Wertes sind alle Funktionen rund um den Wegfall der Rechtskreistrennung einsatzbereit.

PK-691052 – Aufhebung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV
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Die einzelnen MOA-GSV-Batches wurden aufgrund des Wegfalls der Rechtskreistrennung angepasst.

Für einen Zeitraum „Ist-Monat von“ < als der Parameter StichtagRechtskreisWegfall sind weiterhin die Rechtskreise West oder Ost 

auswählbar.

PK-691052 – Aufhebung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV
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Wird ein Batch für einen Zeitraum „Ist-Monat von“ > größer als der Parameter StichtagRechtskreisWegfall gestartet, so wird systemseitig der 

Rechtskreis West/Ost als relevanter Rechtskreis hinterlegt. Eine Änderung des Rechtskreises durch den Anwender ist nicht möglich.

PK-691052 – Aufhebung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV
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Aktivitäten erster Arbeitstag 2026

Bevor die Zusammenführung der beiden MOA GSV Ost und West erfolgen kann, muss zunächst die jeweilige MOA GSV 12.2025 saldenfrei 

und übermittelt sein, und die Datenbasis muss festgeschrieben sein.

Da der Saldenausgleich für den Ist-Monat Dezember erst ab dem zweiten Arbeitstag des Folgemonats (05.01.2026) durchgeführt 

werden kann, müssen die Abschlagsbeträge am ersten Arbeitstag manuell berechnet und auch manuell in die jeweilige MOA GSV 

eingetragen und weitergeleitet werden.

Der RV-Verteilungsschlüssel für den neuen Rechtskreis Ost/West kann bereits vor Erreichen des Stichtages (01.01.2026) erfasst werden.

Zum 01.01.2026 fällt der Regionalträger DRV Mitteldeutschland weg.

Nach Rücksprache mit der DRV Bund müssen eventuelle Restzahlungen Anfang Januar auf die anderen Regionalträger verteilt werden. 

PK-691052 – Aufhebung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV
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Die mit dem Erlass zur Pflegeversicherung vom 05. Februar 2025 zum 01.01.2026 eingefügte Erweiterung des Kontenrahmens der 

Kontengruppe 92 "Beiträge zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen nach § 44 SGB XI sowie bei Inanspruchnahme von Pflegezeit und 

Pflegeunterstützungsgeld" wird im Fachverfahren Entgeltersatzleistungen sowie die dazugehörigen Folgeanpassungen in der 

Monatsabrechnung (MoA) umgesetzt.

PK-677478 – Abrechnung der Beiträge zur sozialen Sicherung der 

Pflegepersonen - Neue Konten für Beiträge aus der Zahlung von PUG
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Die ab 01.01.2026 gültigen Buchungsstellen des Buchungskreises PV für Beiträge aus Pflegeunterstützungsgeld/Ford. 

Pflegeunterstützungsgeld werden in der Ziffer 6.1/6.4 in der MOA GSV berücksichtigt:

9260 - Beiträge zur Allgemeinen Rentenversicherung – Pflegeunterstützungsgeld, Ziffer 6.1 (vorher 9200)

9270 - Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversicherung – Pflegeunterstützungsgeld, Ziffer 6.1 (vorher 9220)

9280 - Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit – Pflegeunterstützungsgeld, Ziffer 6.4 (vorher 9240)

9290 – Beiträge zur Krankenversicherung – Pflegeunterstützungsgeld, Ziffer 6.1 (vorher 9250)

Hinweis: 

Für die Beiträge der Pflegepersonen bleiben die Buchungsstellen 9200, 9220, 9240 und 9250 weiterhin bestehen!

9200 - Beiträge zur Allgemeinen Rentenversicherung – Pflegepersonen

9220 - Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversicherung– Pflegepersonen

9240 - Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit – Pflegepersonen

9250 – Beiträge zur Krankenversicherung – Pflegepersonen

PK-677478 – Abrechnung der Beiträge zur sozialen Sicherung der 

Pflegepersonen - Neue Konten für Beiträge aus der Zahlung von PUG
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Insolvenzeröffnung
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Die bereits für andere Bereiche bekannten BTRKV-Daten, einspielbar über den Batch „ISD XML ImportBatch BTRKV“, werden künftig um 

Insolvenzinformationen angereichert. Diese Informationen sind insbesondere für Betriebseinstellungen im Rahmen der 

Insolvenzbearbeitung von Interesse.

Neue Felder:

 „Insolvenzart“ 

 „Insolvenzdatum“ 

 „Beendigung Betriebstätigkeit“ 
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Der Abgleich der gelieferten Informationen erfolgt ausschließlich über die Betriebsnummer bzw. die Zahlstellennummer des Partners. Die 

Daten werden beim Lauf des Batches „ISD XML ImportBatch BTRKV“ automatisch in die Maske der Insolvenzeröffnungen eingespielt.

Liefert die Datei neue Informationen in einem der drei Felder zu einer als Partner hinterlegten Betriebsnummer oder Zahlstellennummer, 

wird eine „Insolvenzeröffnung“ für diesen Partner mit einer Trefferquote von 100 % angelegt.

Es erfolgt keine Prüfung auf vorhandene ZV-Konten oder bereits angelegte Insolvenzfälle.
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Folgende „Werte“ werden mit der BTRKV-Datei neu geliefert:

• Vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit = Anzeige als Check-Box „Beendigung Betriebseinstellung“ im Dialog „Insolvenzeröffnung 

bearbeiten“ in den Daten der Bekanntmachung

• Insolvenzart = „Eröffnung“, „Abweisung mangels Masse“ und „Einstellung Betriebstätigkeit“ – Anzeige im Feld „Tatbestand der 

Bekanntmachung

• Insolvenzdatum = Datum des Eintritts des Insolvenzereignisses - Anzeige im Feld „Insolvenzdatum“

Hinweis:

Eine Datei kann Werte zu jedem der drei Felder pro Betriebsnummer/Zahlstelle liefern oder auch „nur“ einen Wert. Es wird in jedem Fall nur 

eine „Eröffnung“ angelegt.

Innerhalb der Insolvenzeröffnung erfolgt die Darstellung abweichend zu den bisherigen Insolvenzeröffnungen.
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Die CodeTabelle "InsolvenzGegenstandEroeffnung" hat einen neuen nicht veränderbaren Eintrag "Einstellung Betriebstätigkeit".

Der Eintrag bietet eine weitere 

Suchmöglichkeit im Dialog 

„Insolvenzeröffnungen bearbeiten“
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Beispiel-Datei mit Lieferung zu den neuen Insolvenzdaten innerhalb der Betriebsdaten:

Es wird immer „nur“ eine Insolvenzeröffnung angelegt, auch wenn alle drei Daten übermittelt werden. Es kann auch nur ein Wert geliefert 

werden. 
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PK-660013 – BTRKV-Dateien – Erweiterung der Felder

Wird das Kennzeichen zur „Einstellung der Betriebstätigkeit“ mit der Datei geliefert, wird die Check-Box „Beendigung Betriebstätigkeit“ 

aktiviert und als „Tatbestand der Bekanntmachung“ der Wert „Einstellung Betriebstätigkeit“ gesetzt.
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Säumniszuschläge bearbeiten
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Im gemeinsamen Rundschreiben des GKV SV vom 24.04.2024 zur Erhebung und Erlass von Säumniszuschlägen im Rahmen des 

Gesamtsozialversicherungsbeitrags ist u.a. Folgendes festgelegt: 

Liegt der Einzugsstelle ein SEPA-Lastschriftmandat zur Einziehung der Beiträge vor, ist der (positive) Differenzbetrag zwischen dem 

nachgewiesenen (Gesamt-)Beitrag und dem Betrag der Schätzung zeitnah von der Einzugsstelle einzuziehen. Auf dem Differenzbetrag sind 

Säumniszuschläge (SZ) zu erheben. Eine Korrektur der Säumniszuschlagsberechnung hat auch zu erfolgen, wenn ein Beitragsnachweis, 

der Grundlage für die Ermittlung eines Säumniszuschlags (SZ) war, rückwirkend berichtigt wird (z. B. durch den Arbeitgeber oder 

Rentenversicherungsträger im Rahmen der Betriebsprüfung aufgrund eines Berechnungsfehlers).
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Folgendes wurde im Fachworkshop am 18.02.2025 mit den Kunden abgestimmt:

• Es gibt ein Anschreiben an den Arbeitgeber

• Es gibt eine Nachbearbeitungsmöglichkeit vor Briefversand

• im Falle eines bestehenden SEPA-Mandates auch für Nebenforderungen das Anschreiben gleichzeitig als Pre-Notification gelten soll

• ein maschineller Versand der Schreiben als auch ein Versand im Dialog ist gewünscht

Weiterhin darf künftig bei der Erfassung der Zahlart "LSV" bei Kollektivkonten nicht mehr maschinell eine SZ-Befreiung gesetzt werden.

Bei Absetzungen im Dialog wird ein nicht umstufbarer Hinweis ausgegeben werden, dass die Zahlart "LSV" maschinell entfernt wurde.
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Innerhalb des ZV-Kontos wurde der Container „Säumniszuschläge“ im Register >Steuerung Forderungseinzug< umgestaltet.

Hier befindet sich der neue Button „SZ LSV bearbeiten …“. Hierbei stehen Abkürzungen „SZ für „Säumniszuschläge“ und „LSV“ für 

„Lastschriftverfahren.

Der Button kann nur für Kollektivkonten genutzt werden. Für alle anderen Kontenarten ist er disabled.

Es besteht kein eigenes Bearbeitungsrecht für diesen neuen Button.



6115.10.2025 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Sobald entsprechende Säumniszuschläge mit Zahlweg „Lastschrift“ erzeugt wurden, stehen diese zur Bearbeitung und Bescheidung im 

neuen Dialog „SZ LSV bearbeiten“ zur Verfügung.

Zur Hilfestellung gibt es zusätzlich den neuen Batch „SZ LSV-Lauf auslösen“. Hier besteht die Möglichkeit Säumniszuschläge zu 

berechnen, verschiedene Aufgaben zu allen ZV-Konten erstellen zu lassen, oder die Brieferstellung vornehmen zu lassen.

Alle Funktionen des Batches sind auf Kollektivkonten eingeschränkt.
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Dialog „SZ LSV bearbeiten“:
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Der Batch lässt sich mehrfach im Monat starten. Dies liegt in der Entscheidung der Krankenkasse. 

Auch die Säumniszuschlagsberechnung lässt sich mehrfach im Monat hierüber starten. Merke: Die Berechnung von Säumniszuschlägen 

lässt sich administrieren und muss nicht (jedes Mal) durch den Batch durchgeführt werden.
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PK-633159 – Anpassung der SZ-Berechnung bei Lastschriften i.V. mit Schätzungen

Die Bescheidung erfolgt analog der Bescheidung im Dialog. 

Der Batch nimmt zusätzlich eine Mindestbetragsprüfung vor. Sofern die Summe der offenen Beträge der anzufordernden Säumniszuschläge 

<= 1,00 € beträgt, werden die Säumniszuschläge storniert. 

Es wird keine Aufgabe erstellt. 

Im Batch-Protokoll werden diese Fälle ausgewiesen. 

ACHTUNG: Eine detaillierte Beschreibung dazu ist in der Freigabedokumentation vorhanden! 
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Formularzwang bei Vollstreckung über Amtsgerichte
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PK-545568 - Formularzwang bei Vollstreckung über Amtsgerichte 

Für die Vollstreckung über die Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts ist es ab 01.10.2025 notwendig, neue Formular zur 

Zwangsvollstreckung zu verwenden. 

Hierfür wird der bestehende Variablenstrom der Vollstreckung um mit den Kassen abgesprochene Variablen erweitert.

Hinweise:

Das Dokument muss von den Druckdienstleistern der Krankenkassen erstellt, verwaltet und gepflegt werden.

Die Software ist bereits im Release 25.25 enthalten! 
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PK-545568 - Formularzwang bei Vollstreckung über Amtsgerichte

Aus den Partnerdaten werden für aktive, heute gültige Bevollmächtigte nachfolgende neue Variablen in den Variablenstrom für die 

Vollstreckung gegeben (i.d.R. bei Bescheidung der Vollstreckung):

 Typ der Bevollmächtigung (PP_Bevollmaechtigung_Typ für FUER_PARTNER_ID) CodeTabelle "Kurzbeschreibung"

 ID der Bevollmächtigung (PP_Bevollmaechtigung_Typ für FUER_PARTNER_ID) CodeTabelle "Numerische ID"

 Anrede

 Geschlecht

 Name

 Namenszusatz



6915.10.2025 │ BITMARCK-extern │ Freigabeseminar 

PK-545568 - Formularzwang bei Vollstreckung über Amtsgerichte

 Titel

 Vorname

 Vorsatzwort

 Straße

 Hausnummer

 Postleitzahl

 Postfach

 Ort

Hinweis: BITMARCK übermitteln als Adresse die Meldeadresse bzw. die Firmenanschrift.
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Anwendungshilfen aktualisiert
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PK-658977 – Anwendungshilfen aktualisieren

Mit dem Release 25.30 sind folgende Anwendungshilfen auf dem neuesten Stand:

- Leistungsruhen (25.30)

- Insolvenzen (25.30)

- Zuzahlung (25.30)

- Stundungsvereinbarung (25.30)

- Ratenzahlung (25.30)

- Nebenforderungen (25.30)

- Vollstreckungswesen (25.30)

- Mahnwesen (25.30)

- Forderungseinzug (25.30)
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